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Auszug aus den Allgemeinen Bedingungen für die selbständige 
Berufsunfähigkeits-Versicherung 

 
gültig für Vertragsabschlüsse ab 01.01.2002 

 

 

 

§ 1 

Welche Leistungen erbringen wir? 

 

(1) Wird die versicherte Person während der Dauer der Versicherung zu mindestens 50% 

berufsunfähig, so erbringen wir folgende Versicherungsleistungen: 

 

a) Zahlung der versicherten vollen vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente; 

 

b) volle Befreiung von der Beitragspflicht zur selbständigen Berufsunfähigkeitsversicherung. 

 

Bei einem geringeren Grad der Berufsunfähigkeit als 50% besteht kein Anspruch auf diese Ver-

sicherungsleistungen. 

 

(2) Die Rente zahlen wir entsprechend der vereinbarten Rentenzahlungsweise im Voraus, erst-

mals anteilig bis zum Ende der laufenden Rentenzahlungsperiode. 

 

(3) Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung entsteht nach Eintritt der Berufsunfähigkeit 

am 1. des Monats, der auf die Vollendung der Karenzfrist gemäß Kollektivversicherungs-Vertrag 

fällt oder folgt. 

 

(4) Der Anspruch auf Rente und Beitragsbefreiung erlischt, wenn der Grad der Berufsunfähig-

keit unter den im Kollektivversicherungs-Vertrag genannten Prozentsatz sinkt, spätestens mit 

Ende des versicherten Zeitraums.  

 

(5) Bis zur Entscheidung über die Leistungspflicht müssen Sie die Beiträge in voller Höhe weiter 

entrichten; wir werden diese jedoch bei Anerkennung der Leistungspflicht zurückzahlen; ausge-

nommen bleiben die Beiträge in der Karenzzeit. 

 

(6) Außer den im Versicherungsausweis ausgewiesenen garantierten Leistungen erhalten Sie 

weitere Leistungen aus der Überschußbeteiligung (siehe § 3).  
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§ 2 

Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen? 

 

(1) Vollständige Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Kör-

perverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich und ununterbro-

chen mindestens sechs Monate außerstande ist, ihren Beruf oder eine andere Tätigkeit auszu-

üben, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden kann und ihrer bisherigen 

Lebensstellung entspricht. 

 

(2) Teilweise Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn die in § 2 Absatz 1 genannten Voraussetzungen 

nur in einem bestimmten Grad erfüllt sind. 

 

(3) Ist die versicherte Person mindestens sechs Monate ununterbrochen infolge Krankheit, Kör-

perverletzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, vollständig oder teilweise au-

ßerstande gewesen, ihren Beruf oder eine andere Tätigkeit auszuüben, die aufgrund ihrer Ausbil-

dung und Erfahrung ausgeübt werden kann und ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht, gilt die 

Fortdauer dieses Zustands als vollständige oder teilweise Berufsunfähigkeit. 

 

 

 

§ 5 

In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen? 

 

Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig davon, wie es zu der Berufsunfähig-

keit gekommen ist. Soweit nichts anderes vereinbart ist, leisten wir jedoch nicht, wenn die Be-

rufsunfähigkeit verursacht ist: 

 

a) Durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straftat durch die versicherte Person 

oder den Versicherungsnehmer; 

 

b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse oder innere Unruhen, sofern die versicher-

te Person auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat;   

 

c) durch energiereiche Strahlen mit einer Härte von mindestens 100 Elektronen-Volt, durch 

Neutronen jeder Energie, durch Laser- oder Maser-Strahlen und durch künstlich erzeugte ult-

raviolette Strahlen. Soweit die versicherte Person als Arzt oder medizinisches Hilfspersonal 

diesem Risiko ausgesetzt ist, oder wenn eine Bestrahlung für Heilzwecke durch einen Arzt 

oder unter ärztlicher Aufsicht erfolgt, werden wir leisten; 

 

d) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit oder Kräfteverfall, absichtliche Selbstverlet-

zung oder versuchte Selbsttötung. Wenn uns jedoch nachgewiesen wird, daß diese Handlun-

gen in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der 

Geistestätigkeit begangen worden sind, werden wir leisten;  

 

e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als Versicherungsnehmer vorsätzlich die 

Berufsunfähigkeit der versicherten Person herbeigeführt haben.  

 

 

 



Seite 3 von 5 
 

Stand 08.08.2002 

 

 

 

§ 11 

Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn 

Leistungen wegen Berufsunfähigkeit verlangt werden? 

 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt: 

 

(1) Zum Nachweis des Versicherungsfalls sind uns unverzüglich auf Kosten des Ansprucherhe-

benden folgende Unterlagen einzureichen: 

 

a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufsunfähigkeit;  

 

b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person gegenwärtig behandeln sowie be-

handelt oder untersucht haben, über Ursache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche 

Dauer des Leidens sowie die Auswirkungen des Leidens auf die Fähigkeit den Beruf auszu-

üben;  

 

c) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, deren Lebensstellung und die Tätigkeit 

vor dem Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit sowie über die eingetretenen Verände-

rungen.  

 

(2) Wir können außerdem - dann allerdings auf unsere Kosten - weitere ärztliche Untersuchun-

gen durch von uns beauftragte Ärzte sowie notwendige Nachweise - auch über die wirtschaftli-

chen Verhältnisse und ihre Veränderungen - verlangen, insbesondere zusätzliche Auskünfte und 

Aufklärungen. Die versicherte Person hat Ärzte, Krankenhäuser, sonstige Krankenanstalten, 

Pflegeheime, bei denen sie in Behandlung oder Pflege war oder sein wird, sowie Pflegeperso-

nen, andere Personenversicherer und Behörden zu ermächtigen, uns auf Verlangen Auskunft zu 

erteilen. 

 

 

 

§ 12 

Wann geben wir eine Erklärung über unsere 

Leistungspflicht ab? 

 

(1) Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns beigezogenen Unterlagen erklären 

wir, ob, in welchem Umfang und für welchen befristeten oder unbefristeten Zeitraum wir eine Lei-

stungspflicht anerkennen.  

 

(2) Wir können ein zeitlich begrenztes Anerkenntnis im Sinne von § 12 Absatz 1 auch unter 

einstweiliger Zurückstellung der Frage aussprechen, ob die versicherte Person eine andere Tä-

tigkeit im Sinne von § 2 ausüben kann, sofern noch keine abschließende Prüfung möglich oder 

zumutbar ist. 
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§ 13 

Bis wann können bei Meinungsverschiedenheiten 

Rechte geltend gemacht werden und 

wer entscheidet in diesen Fällen? 

 

(1) Wenn derjenige, der den Anspruch auf die Versicherungsleistung geltend macht, mit  unserer 

Leistungsentscheidung (§ 12) nicht einverstanden ist, kann er ihn innerhalb von sechs Monaten 

nach Zugang unserer Entscheidung gerichtlich geltend machen. 

 

 

(2) Läßt der Ansprucherhebende die Sechsmonatsfrist verstreichen, ohne daß er den Anspruch 

gerichtlich geltend macht, sind weitergehende Ansprüche, als wir sie anerkannt haben, ausge-

schlossen. Auf diese Rechtsfolge werden wir in unserer Erklärung nach § 12 besonders hinwei-

sen. 

 

 

 

§ 14 

Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit? 

 

(1) Nach Anerkennung oder Feststellung unserer Leistungspflicht sind wir berechtigt, das Fort-

bestehen der Berufsunfähigkeit und ihren Grad und das Fortleben der versicherten Person 

nachzuprüfen; dies gilt auch für zeitlich begrenzte Anerkenntnisse nach § 12. Dabei können wir 

erneut prüfen, ob die versicherte Person eine andere Tätigkeit im Sinne von § 2 ausüben kann, 

wobei neu erworbene berufliche Fähigkeiten oder geänderte medizinische Erkenntnisse zu be-

rücksichtigen sind. 

 

(2) Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sachdienliche Auskünfte und ein-

mal jährlich umfassende Untersuchungen der versicherten Person durch von uns zu beauftra-

gende Ärzte verlangen. Die Bestimmungen des §  11 Absatz 2 bis 4 gelten entsprechend. Der 

Versicherte hat bei den Untersuchungen mitzuwirken. 

 

(3) Eine Minderung der Berufsunfähigkeit und die Wiederaufnahme bzw. Änderung der berufli-

chen Tätigkeit müssen Sie uns unverzüglich mitteilen. 

 

(4) Ist die Berufsunfähigkeit weggefallen oder hat sich ihr Grad auf weniger als die im Kollektiv-

versicherungs-Vertrag genannte Mindestprozentzahl vermindert, stellen wir unsere Leistungen 

ein. Die Einstellung teilen wir dem Anspruchsberechtigten unter Hinweis auf seine Rechte aus 

§ 13 mit; sie wird nicht vor Ablauf eines Monats nach Absenden dieser Mitteilung wirksam, frü-

hestens jedoch zu Beginn der darauffolgenden Rentenzahlungsperiode. Zu diesem Zeitpunkt 

muß auch die volle Beitragszahlung wieder aufgenommen werden. 
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§ 15 

Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten 

nach Eintritt der Berufsunfähigkeit? 

 

Solange eine Mitwirkungspflicht nach § 11 oder § 14 von Ihnen, der versicherten Person oder 

dem Ansprucherhebenden vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht erfüllt wird, sind wir von der 

Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht bleiben 

die Ansprüche aus der Versicherung jedoch insoweit bestehen, als die Verletzung ohne Einfluß 

auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungspflicht 

später erfüllt wird, sind wir ab Beginn des laufenden Monats nach Maßgabe dieser Bedingungen 

zur Leistung verpflichtet. 


